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Strategie Nachhaltige Entwicklung (NE)

o Für die Strategie (Entwicklung, Steuerung, Massnahmenplanung) der Nachhaltigen Entwicklung ist der 
Gemeinderat verantwortlich.

o Der Gemeinderat ist verantwortlich, Massnahmen und Ziele in die Legislaturziele einzuflechten.
o Der Gemeinderat konsultiert je nach Notwendigkeit Verwaltung und/oder Kommission.
o Der Gemeinderat kann Aufgaben teilweise an Verwaltung und/oder Kommission delegieren.
o Die Verwaltung ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, wobei der Gemeinderat konsultiert wird.

Gemeinderat Verwaltung Kommission Vereine/Firmen Bevölkerung
Strategie Nachhaltige Entwicklung
Entwicklung NE-Prozess R / A C C - -
Steuerung NE-Prozess mittels Gemeindeprofilografen R / A C C - -
Erstellung des Massnahmenplans R / A C C - -
Einflechten von Massnahmen in Legislaturziele R / A C C - I
Öffentlichkeitsarbeit C R / A I I I

R = Responsible (Verantwortlich für die Ausführung) C = Consulted (kann/muss konsultiert werden)
A = Accountable (Verantwortlich für das Ergebnis) I = Informed (kann/muss informiert werden)



Geschäfte aus der Behörde

o Gemeinderat und Verwaltung sind verantwortlich, die Kommission bei relevanten Geschäften zu 
konsultieren.

o Die übertragenen Geschäfte werden durch die Kommission geprüft und bei Bedarf mittels 
Nachhaltigkeitsbeurteilung belegt.

o Die Kommission erstattet dem Gemeinderat Bericht zu geprüften Geschäften.
o Die Entscheidung über geprüfte Geschäfte liegt beim Gemeinderat, wobei die Verwaltung bei Bedarf 

konsultiert sowie die Kommission informiert wird.

Gemeinderat Verwaltung Kommission Vereine/Firmen Bevölkerung
Geschäfte aus Behörde
Überweisung von Geschäften an Kommission R / A R C - -
Prüfen von Geschäften mittels Nachhaltigkeitsbeurteilung A C R - -
Berichterstattung zu geprüften Geschäften A / I C R - -
Entscheidung über Geschäft R / A C I - -

R = Responsible (Verantwortlich für die Ausführung) C = Consulted (kann/muss konsultiert werden)
A = Accountable (Verantwortlich für das Ergebnis) I = Informed (kann/muss informiert werden)



Projekte und Ideen

o Projekte und Ideen können durch Kommission, Vereine, Firmen oder die Bevölkerung entwickelt werden.
o Die Kommission nimmt konkrete Projekte und Ideen zur Prüfung entgegen, konsultiert bei Bedarf die 

Verwaltung und informiert den Gemeinderat.
o Eine erste Prüfung und allfällige Ausarbeitung eines Projektes erfolgt durch die Kommission. Eine 

ungenügend entwickelte Idee kann abgelehnt werden. Dabei werden bei Bedarf die Verwaltung konsultiert 
und der Gemeinderat informiert.

o Die Entscheidung über die Umsetzung obliegt dem Gemeinderat.
o Die Umsetzung wird durch den Gemeinderat verantwortet, wobei diese durch die Verwaltung ausgeführt 

wird.
o Gutgeheissene Kleinprojekte können durch Vereine oder Unternehmen umgesetzt werden, wobei die 

Kommission die Verantwortung trägt und alle Beteiligten informiert.
o Die Finanzierung von Kleinprojekten kann durch Vereine, Unternehmen oder im Rahmen der 

Budgetvorgaben durch die Kommission bewilligt und seitens Gemeinde getätigt werden.

Gemeinderat Verwaltung Kommission Vereine/Firmen Bevölkerung
Projekte / Ideen aus Kommission, Verein oder Bevölkerung
Entwickeln von konkreten Projekten / Ideen - - R R R
Einbringen von Projekt / Idee in Kommission - - C R R
Prüfung durch Kommission I C R / A I I
Ablehnung Projekt / Idee, falls ungenügend entwickelt C / I C / I R / A I I
Ausarbeitung zuhanden Gemeinderat C / I C / I R / A I I
Entscheidung über Projekt / Idee R /A C I - -
Umsetzung Projekt / Idee A R C C I
Umsetzung von Kleinprojekten I I A R I
Finanzierung von Kleinprojekten I R A R -

R = Responsible (Verantwortlich für die Ausführung) C = Consulted (kann/muss konsultiert werden)
A = Accountable (Verantwortlich für das Ergebnis) I = Informed (kann/muss informiert werden)



Öffentlichkeit & Bevölkerung

o Die behördliche Kommunikation obliegt dem Gemeinderat respektive der Verwaltung.

o Zusammenarbeit mit dem Verein «Rickenbach nachhaltig», bei der die Kommission einbezogen oder 
konsultiert wird.
o Umsetzung themenbezogener Öffentlichkeitsarbeit.
o Entwicklung und Zurverfügungstellen von Angeboten und Plattformen.
o Organisation und Finanzierung von Anlässen.
o Bei grösseren Ausgaben, welche der gesamten Bevölkerung zugutekommen, kann bei der Kommission 

ein Antrag für Kostenübernahme gestellt werden. Die Kommission kann den Antrag im Rahmen der 
Budgetvorgaben prüfen und bewilligen oder ablehnen.

Gemeinderat Verwaltung Kommission Vereine/Firmen Bevölkerung
Öffentlichkeit & Bevölkerung
Behördliche Kommunikation seitens Gemeinde A R C I I
Öffentlichkeitsarbeit & Sensibilisierung zu konkreten Themen I I A R I
Zurverfügungstellen von Angeboten & Plattformen C I C R I
Organisation von Anlässen I I C R I
Finanzierung von Anlässen I R A A / R -

R = Responsible (Verantwortlich für die Ausführung) C = Consulted (kann/muss konsultiert werden)
A = Accountable (Verantwortlich für das Ergebnis) I = Informed (kann/muss informiert werden)


